
Verein „De Bockwindmüel“ e.V. 
Träger des „Mühlenhofs am Aasee  
Regionalkultur des Münsterlandes 

Satzung 
 
Hinweis: Alle nachfolgend aufgeführten Perso-
nen-Nennungen sind grundsätzlich geschlechts-
neutral zu betrachten. Aus Vereinfachungsgrün-
den wird die jeweils männliche Form gewählt. 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „De Bockwind-
müel“ e.V. Er ist im Vereinsregister eingetragen. 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Münster. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Ka-
lenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein verfolgt das Ziel, regionale All-
tagskultur – insbesondere handwerkliches, bäu-
erliches und häusliches Kulturgut sowie Kultur-
techniken aus Westfalen mit Schwerpunkt 
Münsterland – sowie das damit verbundene Hei-
matverständnis und die kulturelle Herkunft und 
soziale Bindung zu bewahren, zu vermitteln und 
in einen Gegenwarts- und Zukunftsbezug zu set-
zen. 
 
(2) Hierzu betreibt der Verein den Mühlenhof am 
Aasee als Bildungs- und Begegnungsort. The-
men wie Regionale Kultur- und Landschaftsge-
schichte, Brauchtum, Baukultur, Wahrung und 
Erhaltung der plattdeutschen Sprache, Hand-
werk, Ernährung werden mit ökologischen und 
ökonomischen Fragestellungen verknüpft und 
als Ressource für nachhaltiges Handeln genutzt. 
 
(3) Der Verein fördert Bildung, kulturelle Teil-
habe und zivilgesellschaftliches Engagement 
durch Projekte, Veranstaltungen, Workshops, 
Ausstellungen, Vorträge und Mitmachangebote. 
Er wirkt dabei auch als außerschulischer Lernort 
für Schule, Ausbildung, Studium und Zivilgesell-
schaft und bezieht ehrenamtliche Kräfte aktiv ein 
bzw. aktiviert zu weiteren ehrenamtlichen Unter-
stützungsformen. Kooperationen mit regionalen 
und überregionalen Partnern werden gepflegt. 
 
(4) Der Verein versteht sich als Plattform für Dia-
log zwischen Stadt und Land, Tradition und In-
novation sowie Vergangenheit und Zukunft. 
Menschen aller Alters- und Zielgruppen sollen 
befähigt werden, gesellschaftliche, ökologische 
und – im Bewusstsein der christlichen Herkunft 
und in humanistischen Werten gründenden und 
erweiterten Ethik – kulturelle Herausforderungen 
zu reflektieren und gemeinsam zukunftsfähige 
Handlungsmöglichkeiten für das gute Zusam-
menleben in einer zunehmend pluralen Gesell-
schaft zu entwickeln. 
 
(5) Zur Erfüllung seiner Zwecke ist der Verein 
berechtigt, alle geeigneten Maßnahmen 

durchzuführen, insbesondere Veranstaltungen 
anzubieten, Kooperationen einzugehen und 
gastronomische Angebote zu betreiben oder zu-
zulassen, soweit dies dem Vereinszweck dient. 
 
(6) Der Verein unterhält und erweitert das volks-
kundliche Kulturgut am Aasee auf dem von der 
Stadt Münster bereitgestellten Erbbaugrund-
stück. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung vom 16.03.1977. Er dient der För-
derung von Wissenschaft, Bildung und Kultur, 
des Denkmalschutzes und des Heimatgedan-
kens. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile 
und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins erhalten. 
 
(3) In Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
können Vorstandsmitglieder und auch sonstige 
Mitglieder des Vereins eine Erstattung von Auf-
wendungen, die im Rahmen einer Tätigkeit für 
den Verein anfallen - auch ohne Einzelnachweis 
- erhalten, wenn der Erstattungsbetrag die wirkli-
chen Aufwendungen offensichtlich nicht über-
steigt. Der Vorstand wie auch die sonstigen Mit-
glieder des Vereins können für ihre Tätigkeit 
eine angemessene Vergütung erhalten. Über die 
Höhe der Vergütung entscheidet der Vorstand. 
 
(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Leistungen zurückerhalten. Ausgenom-
men sind Gegenstände, die dem Verein von ein-
zelnen Vereinsmitgliedern ausdrücklich als Leih-
gabe (ohne Eigentumserwerb seitens des Ver-
eins) überlassen worden waren. 
 
(5) Der Verein darf keine Personen durch Aus-
gaben, die dem Zweck des Vereins nicht ent-
sprechen, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen, begünstigen. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und 
juristische Personen sowie Personengemein-
schaften werden. 
 



(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitglied-
schaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag. Über 
die Aufnahme entscheidet der Geschäftsführer 
in Abstimmung mit dem Vorstand. Der Vorstand 
ist nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe für eine Ablehnung mitzuteilen. 
 
(3) Der Vorstand kann bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung die Aufnahme von Mitgliedern 
beschränken oder eine generelle Aufnahme-
sperre beschließen. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet über eine Verlängerung der Be-
schränkung oder Aufnahmesperre. 
 
(4) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mit-
gliederversammlung Personen, die sich um die 
Ziele des Vereins verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern ernennen. 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt 
aus dem Verein zum Ende eines Geschäftsjah-
res, Streichung von der Mitgliederliste oder Aus-
schluss aus dem Verein. 
 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem 
Vorstand zu erklären. Die Erklärung muss spä-
testens drei Monate vor Jahresende beim Vor-
stand eingegangen sein. 
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vor-
standes von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den, wenn es trotz zweimaliger, binnen vierzehn 
Tagen erfolgter, schriftlicher Mahnung seinen 
fälligen Beitrag nach zwei Monaten nicht entrich-
tet hat. Es hat keinen Anspruch auf Benachrich-
tigung von der Streichung. 
 
(4) Wenn ein Mitglied durch sein Verhalten ge-
gen die Zielsetzung des Vereins verstoßen und 
dessen Arbeit geschädigt hat, kann es durch Be-
schluss des Vorstandes aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor der Beschlussfassung 
muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit 
zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme 
geben. Gegen den Beschluss und seine Begrün-
dung, die dem Mitglied schriftlich bekannt zu ge-
ben sind, kann das Mitglied innerhalb von zwei 
Monaten die Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung anrufen. Deren Beschluss ist endgül-
tig. 
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Die Mitglieder zahlen einen jährlichen Mit-
gliedsbeitrag, der in der Regel im ersten Quartal 
des laufenden Kalenderjahres fällig ist. Die 
Höhe der Jahresbeiträge werden auf Vorschlag 
des Vorstandes von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. Er kann für juristische Personen und 
Personengemeinschaften ein Mehrfaches des 
Beitrages von natürlichen Personen betragen. 
 
(2) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zah-
lung von Beiträgen befreit. 
 
(3) Der Vorstand kann in besonderen Fällen Bei-
träge erlassen oder stunden. 
 

§ 7 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Bei-
rat (der Mühlenrat), die Mitgliederversammlung 
(der Mühlentag). 
 
§ 8 Vorstand 
 
(1) Dem Vorstand gehören zehn von der Mitglie-
derversammlung gewählte bzw. bestätigte Ver-
einsmitglieder an: 1. Vorsitzender (1. Baas), 2. 
Vorsitzender (2. Baas), Kassierer, Schriftführer 
sowie sechs Beisitzer). Diese dürfen nicht in ei-
nem arbeitsvertraglich geregelten bezahlten Be-
schäftigungsverhältnis auf dem Mühlenhof tätig 
sein und somit der Weisungsbefugnis des Ge-
schäftsführers bzw. Vorstands unterstehen. Fer-
ner gehören dem Vorstand an der Vorsitzende 
des Beirates (Mühlenrates) und der von den Mit-
arbeitern gewählte Personalbeirat, soweit sie 
von der Mitgliederversammlung bestätigt wer-
den. Der Geschäftsführer (Museumsleitung) ist 
geborenes Mitglied des Vorstands ohne Stimm-
recht. Bei der Wahl der einzelnen Vorstandsmit-
glieder ist darauf zu achten, dass nach Möglich-
keit die Bereiche Landwirtschaft, Handwerk, 
Kaufmannschaft, Industrie, Wissenschaft/Hei-
mat- und Kulturpflege, und die Stadt Münster 
vertreten sind. Die Wahl erfolgt einzeln für die 
Dauer von drei Jahren. Verschiedene Vor-
standsämter können nicht in einer Person verei-
nigt werden. 
Die Mitgliederversammlung kann Vorstandsmit-
glieder, die sich um den Verein besonders ver-
dient gemacht haben, zu Ehrenvorstandsmitglie-
dern berufen. Diese sind zu allen Vorstandssit-
zungen einzuladen. Sie haben beratende 
Stimme. 
 
(2) Nach Ablauf der Wahlperiode führen die Vor-
standsmitglieder ihr Amt bis zu einer Neuwahl 
weiter. 
 
(3) Der Vorstand wählt unter der Leitung des 
Mühlenratsvorsitzenden den Vorsitzenden, den 
stellvertretenden Vorsitzenden, den Schriftführer 
und den Schatzmeister. Der Vorsitzende des 
Mühlenrates und der Personalbeirat können 
nicht zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt 
werden. 
 
(4) Der Verein wird gerichtlich und außergericht-
lich durch den 1. Vorsitzenden (1. Baas) und 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden (2. 
Baas) vertreten. Der 1. Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende bilden den Vorstand 
im Sinne des § 26 BGB. 
 
(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der die Abläufe der Vorstandsarbeit ge-
regelt werden. 
 
(6) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren 
beschließen. 
 
(7) Über die in den Vorstandssitzungen gefass-
ten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterschreiben. 



 
§ 9 Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand ist Initiativ- und Kontrollorgan. 
Er beschließt alle wichtigen Vereinsgeschäfte. 
 
(2) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört ins-
besondere  
 

- Einstellung, Entlassung und Vertrags-
bedingungen für den Geschäftsführer 
sowie für festangestellte Mitarbeiter, 

 
- Festlegung von Richtlinien für die Ge-

schäftsführung, die laufende Verwal-
tung des Vereins und die Museumsar-
beit, 

 
- Wahrnehmung von repräsentativen Auf-

gaben,  
 
- Verwaltung des Vereinsvermögens und 

Beteiligungen, insbesondere Entschei-
dung über die Instandhaltung und Er-
weiterung der baulichen Anlagen, 

 
- Genehmigung des jährlichen Wirt-

schaftsplanes des Vereins, 
 
- Verabschiedung des Jahresabschlus-

ses zur Vorlage an die Mitgliederver-
sammlung, 

 
- Entscheidung in Ausschlussverfahren, 
 
- Einrichtung von Ausschüssen und Ar-

beitskreisen für besondere Aufgaben 
und Berufung von Mitgliedern und 
Fachleuten. 

 
(3) Können sich aus der Tätigkeit des Vereins 
für ein Vorstandsmitglied oder einen nahen An-
gehörigen Vor- oder Nachteile ergeben, so ist 
das Vorstandsmitglied von dieser Tätigkeit aus-
geschlossen. 
 
§ 10 Geschäftsführer (Museumsleitung)  
 
(1) Der Vorstand bestellt einen Geschäftsführer, 
der die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
führt. Der Vorstand legt den Kreis der laufenden 
Verwaltungsgeschäfte und Richtlinien für ihre 
Führung durch Dienstanweisung fest. Der Ge-
schäftsführer führt die Beschlüsse des Vorstan-
des aus. 
 
(2) Der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter 
aller im Verein und Museum tätigen Kräfte. 
 
(3) Der Geschäftsführer ist insbesondere zu-
ständig für 
 

- das gesamte kulturgeschichtliche 
Sammlungsgut, seine Pflege, Ergän-
zung, Präsentation und Dokumentation, 

 
- die Verwaltung und Unterhaltung von 

Haus und Hof und die Wahrnehmung 
des Hausrechts, 

 

- die Durchführung der museumspädago-
gischen Aufgaben, 

 
- die Werbung, die Öffentlichkeitsarbeit 

und das Spendenwesen, 
 
- die Wirtschaftsführung für den Verein 

und das Museum, 
 
-  die Einstellung, Entlassung und Ver-

tragsbedingungen von nicht festange-
stellten Mitarbeitern und von freien Mit-
arbeitern, 

 
- die Vorlage des jährlichen Wirtschafts-

planes an den Vorstand, 
 
-  die Erstellung des Jahresabschlusses 

des abgelaufenen Wirtschaftsjahres / 
Kalenderjahres unter Zuhilfenahme ei-
nes Angehörigen des wirtschafts- und 
steuerberatenden Berufs. 

 
(4) Der Geschäftsführer bereitet die Sitzungen 
des Vorstandes gemeinsam mit dem Schriftfüh-
rer vor.  
 
§ 11 Beirat (Mühlenrat) 
 
(1) Dem Mühlenrat gehören Vereinsmitglieder 
an, die sich der Vereinszwecke in besonderer 
Weise annehmen. Sie beraten und unterstützen 
den Vorstand in wichtigen Fragen. 
 
(2) Die Mitglieder des Mühlenrates werden von 
der Mitgliederversammlung berufen. Der Müh-
lenrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende beruft 
den Mühlenrat mindestens einmal im Jahr, und 
zwar mindestens vier Wochen vor der Mitglie-
derversammlung, ein. 
 
§ 12 Mitgliederversammlung (Mühlentag) 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird einmal im 
Jahr abgehalten. Sie wird vom Vorsitzenden un-
ter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. Die Einladung kann schriftlich oder 
elektronisch an die dem Verein zuletzt bekannte 
Adresse erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf 
die Absendung des Einladungsschreibens fol-
genden Tag. Die Tagesordnung legt der Vorsit-
zende in Abstimmung mit dem Vorstand fest. 
 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wo-
chen vor einer Mitgliederversammlung beim Vor-
stand schriftlich eine Ergänzung der Tagesord-
nung beantragen. Der Versammlungsleiter hat 
zu Beginn der Mitgliederversammlung die Er-
gänzung bekanntzugeben. Anträge zur Ver-
sammlung sind spätestens eine Woche vor der 
Versammlung in der Geschäftsstelle auszule-
gen. 
 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist einzuberufen, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder, wenn mindestens ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter An-
gabe der Gründe beantragen. 



 
§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederver-

sammlung 
 
(1) Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
werden vom Vorsitzenden, bei dessen Abwe-
senheit vom stellvertretenden Vorsitzenden, ver-
tretungsweise auch vom Schatzmeister oder 
Mühlenratsvorsitzenden begrüßt. Danach sind 
ein Versammlungsleiter und ein Protokollführer 
zu wählen. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen blei-
ben dabei außer Betracht. Zur Änderung der 
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur 
Auflösung des Vereins eine solche von drei Vier-
teln erforderlich. 
 
(3) Über die in der Mitgliederversammlung ge-
fassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen. Die Niederschrift ist vom Versamm-
lungsleiter und vom Protokollführer zu unter-
zeichnen. Jedes Mitglied ist berechtigt, diese 
Niederschrift in den Geschäftsräumen der Ver-
waltung einzusehen. Darüber hinaus ist der Ver-
ein bemüht, das Protokoll an alle Mitglieder pos-
talisch oder digital zu versenden. 
 
§ 14 Zuständigkeit der Mitgliederver-

sammlung 
 
(1) Der Beschlussfassung der Mitgliederver-
sammlung unterliegen folgende Angelegenhei-
ten: 
 

- Wahl des Vorstandes, 
 
- Berufung von Mitgliedern des Mühlen-

rates, 
 
- Festlegung von Mitgliedsbeiträgen, 
 
- Erwerb und Veräußerung sowie Belas-

tung von Grundstücken oder grund-
stücksgleichen Rechten, 

 
- Aufnahme von Darlehen, ausgenom-

men Überziehungskredite bis 50.000 
Euro, Übernahme von Bürgschaften 
und Bestellung von Sicherheiten, 

 
- Hingabe von Darlehen, ausgenommen 

Wohnungsbedienstetendarlehen sowie 
Gehalts- und Lohnvorschüsse bis zu 
drei Gehältern, 

 
- Feststellung des Jahresabschlusses 

und Entlastung der Mitglieder des Vor-
standes. 

 
(2) Ferner beschließt die Mitgliederversammlung 
auch über folgende Vorgänge: 
 

- § 4 (3) (Beschränkung der Aufnahme 
von Mitgliedern oder generelle Aufnah-
mesperre), 

 

- § 4 (4) (Ernennung von Ehrenmitglie-
dern), 

 
- § 5 (4) (Ausschlussverfahren), 
 
- § 15 (1) (Auflösung des Vereins), 
 
- § 8 (1) (Berufung von Ehrenvorstands- 
 mitgliedern). 
 

(3) Zur Überprüfung der Jahresrechnung wählt 
die Mitgliederversammlung für die Dauer von 
drei Jahren einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss, der aus zwei Mitgliedern und einem 
Stellvertreter besteht, die nicht dem Vorstand 
angehören dürfen. Wiederwahl ist zulässig. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahres-
rechnung des Vereins zu prüfen, dem Vorstand 
einen schriftlichen Prüfungsbericht vorzulegen 
und über das Ergebnis der Prüfung in der Mit-
gliederversammlung zu berichten. 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann von der Mit-
gliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der in der Versammlung vertretenen 
Stimmen beschlossen werden. Der Antrag ist 
mindestens von einem Drittel der Mitglieder oder 
vom Vorstand zu unterzeichnen und muss drei 
Wochen vor dem Zusammentritt der Versamm-
lung eingereicht sein. Der Antrag ist sämtlichen 
Mitgliedern im Sinne des § 4 (1) zu übersenden. 
Die Abstimmung erfolgt namentlich. 
 
(2) Beschließt die Mitgliederversammlung die 
Auflösung des Vereins oder wird der Verein 
durch Liquidation aufgelöst, so fällt das gesamte 
Vermögen an die Stadt Münster mit der Auflage, 
dass die Stadt Münster es für Aufgaben verwen-
det, die sich der Verein „De Bockwindmüel“ zum 
Ziel gesetzt hatte. 
 
(3) Beschlüsse darüber, wie das Vereinsvermö-
gen zu verwenden ist, dürfen im Falle der Auflö-
sung oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks 
des Vereins erst nach Einwilligung des zuständi-
gen Finanzamtes ausgeführt werden. 
 
§ 16 Inkrafttreten 
 
Die Neufassung dieser Satzung tritt mit dem Tag 
der Eintragung in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Münster in Kraft. 
 Siehe Hinweis zu Beginn der Satzung! 
 
Anmerkung: Die Eintragung in das Vereinsregis-
ter erfolgte am 27.02.2026 


